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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Pflichtablieferung 

und den Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Vom 2. Dezember 1953

Auf Grund des § 31 der Verordnung vom 29. Oktober 
1953 über die Pflichtablieferung und den Aufkauf land
wirtschaftlicher Erzeugnisse (GBl. S. 1081) — im fol
genden kurz „Verordnung“ genannt — wird im Ein
vernehmen mit den Ministerien für Land- und Forst
wirtschaft, für Lebensmittelindustrie, des Innern — 
Staatssekretariat für Innere Angelegenheiten — und 
dem Ministerium der Finanzen folgendes bestimmt:

A b s c h n i t t  I

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  
d i e  A b l i e f e r u n g s p f l i c h t

Zu § 1 der Verordnung:
§ 1 

Grundsätze
Unter den im § 1 der Verordnung erwähnten bei

behaltenen Grundsätzen der Pflichtablieferung und des 
Aufkaufs landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind die 
Grundsätze zu verstehen, die in den im Jahre 1953 über 
die Pflichtablieferung und den Aufkauf landwirtschaft
licher Erzeugnisse erlassenen Verordnungen enthalten 
sind.

Zu § 2 der Verordnung:
§ 2

Begriff der Ablieferungspflicht
Auf Grund der Ablieferungspflicht haben die Er

zeuger von landwirtschaftlichen Produkten ihre Er
zeugnisse dem Staat abzuliefern, und zwar in den 
Mengen, die sich auf Grund der Veranlagung oder des 
Abschlusses von Verträgen ergeben. Von diesem Grund
sätze ist die Ablieferung von tierischen Rohstoffen und 
Tabak insofern ausgenommen, als diese Erzeugnisse 
soweit nichts anderes in der Verordnung oder in dieser 

* Durchführungsbestimmung geregelt ist, insgesamt ab
zuliefern sind.

Zu § 2 Ziff. 1 der Verordnung:

§ 3

Begriff der Bauernwirtschaft

(1) Landwirtschaftliche Betriebe im Sinne des § 3 
sind alle privaten Bauernwirtschaften, wie

1. Betriebe von Einzelbauern von mehr als 1 ha,

2. Erwerbsgartenbaubetriebe und andere Spezial
gemüsebetriebe von mehr als 0,5 ha landwirtschaft
licher Nutzfläche,

3. Betriebe des Obstbaues, Weinbaues, Korbweiden
baues,

4. Geflügelfarmen,

5. Pelztier- und sonstige Tierfarmen oder

6. andere Betriebe, die sich auf bestimmte Produk
tionsgebiete der Landwirtschaft spezialisiert haben.

(2) Ablieferungspflichtig sind auch gepachtete oder 
durch einen Treuhänder oder Zwangspächter verwaltete 
landwirtschaftliche Betriebe.

(3) Die Ablieferungspflicht wird einzeln für jeden 
landwirtschaftlichen Betrieb festgesetzt.

Zu § 2 Ziff. 2 der Verordnung:

§ 4

Begriff der „anderen“ Erzeuger

(1) Zu den „anderen“ Erzeugern, die der Ablieferungs
pflicht unterliegen — sofern sie nicht ausdrücklich von 
ihr befreit sind — gehören alle Personen, die nicht 
Bauern sind (z. B. Gewerbetreibende, Handwerker, 
Angehörige der freien Berufe), die aber Besitzer von 
landwirtschaftlichen Betrieben oder bloßen Nutzflächen 
sind oder Tiere halten, auf die sich eine Ablieferungs
pflicht bezieht.

(2) Zu diesem Personenkreis gehören — mit Aus
nahme der in Ziff. 3 des § 2 der Verordnung an
geführten — auch alle Personenvereinigungen, Per
sonenverbände oder Institutionen (juristische Personen),


